
(spp) „Halte Ordnung und die Ord-
nung wird dich halten.“ Für Oliver
Wirthmann, Geschäftsführer beim
Kuratorium Deutsche Bestattungs-
kultur, gilt diese Beobachtung nicht
nur für das Leben, sondern auch für
das Sterben. Bestatter bieten dafür
sogenannte Bestattungsvorsorge-
Beratungen an. Gemeinsam mit
dem Kunden werden in einem
Bestattungsvorsorgevertrag alle
Punkte festgehalten, die dereinst für
die Bestattung wichtig sein sollen.
Beratung und Vorsorgevertrag sind
kostenlos. Zu den Punkten, die in
einem Bestattungsvorsorgevertrag
geklärt werden, gehören unter
anderem die Frage nach einer Erd-
oder Feuerbestattung, der Blumen-
schmuck, die Trauerfeier und vieles
mehr. Dabei regelt man auch den
finanziellen Rahmen. Laut einhelli-
ger Branchenmeinung macht es
Sinn, langfristig für die Bestattung
finanziell vorzusorgen, sobald man
mit dem Bestatter seines Vertrauens
den Vorsorgevertrag abgeschlossen
hat. Der Bundesverband Deutscher
Bestatter bietet über seine Deutsche
Bestattungsvorsorge Treuhand AG
die treuhänderische Verwaltung
von Geldern an. „Der Kunde zahlt,
ausgehend vom Kostenvoranschlag
des Bestatters im Bestattungsvor-
sorgevertrag, Geld in den Treu-
handvertrag ein. Dieses wird als
Treuhandvermögen mündelsicher
angelegt und verzinst. Das Geld

kann nicht verloren gehen“, erläu-
tert Wirthmann (www.vorsorge-
heute.de). „Die Alternative dazu ist
die Sterbegeldversicherung. Sie
bietet sich vor allem für Menschen

an, die nicht älter als Mitte 60 sind.
Hier werden monatlich kleine
Beträge in eine Sterbegeldversiche-
rung eingezahlt die im Todesfall
ausbezahlt wird. 
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lps/Cb. Wer bei Banken, Spar-
kassen, Genossenschaftsbanken,
Bausparkassen, Spareinrichtun-
gen von Genossenschaften, der
Finanzagentur GmbH und ande-
ren Instituten, die Einkünfte aus
Kapitalvermögen (Zinsen und
Ausschüttungen) verwalten,
einen Freistellungsauftrag
gestellt hat oder im Laufe des
Jahres 2016 stellt, kann den
Abzug der pauschalen Abgel-
tungssteuer in Höhe von 25 Pro-
zent zuzüglich 5,5 Prozent Soli-
daritätszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuer vermeiden. 

Der Sparerpauschbetrag (ein -
schließlich Werbungskosten, das
heißt auch Depotgebühren bei
Banken) liegt für Ledige bei 801
Euro und für steuerlich nicht
getrennt veranlagte oder dauer-
haft getrennte lebende Verheira-
tete oder Lebenspartner bei 1602
Euro. Die Gesamthöhe aller bei
Instituten gestellten Freistel-
lungsaufträge soll die Höchst-
beträ ge nicht überschreiten. Es
werden nur noch Freistellungs-
aufträge entgegengenommen, die
die Steueridentifikationsnum-
mern (nicht die Steuernummern)
beider Ehegatten enthalten. Nicht
zusammen veranlagte Eheleute
müssen getrennte Freistellungs-
aufträge stellen. Zwar haben die
Banken keinen Zugriff auf die
Steuerdaten der Finanzverwal-

tung, sie können aber offensicht-
lich falsche Identifikationsnum-
mern aufgrund ihrer Zusammen-
setzung feststellen. 
Die in dem Auftrag enthaltenen
Daten werden dem Bundeszen-
tralamt für Steuern (BZSt) mit-
geteilt. Sie dürfen zur Durchfüh-
rung von Straf- oder Bußgeldver-
fahren in Steuersachen verwen-

det werden. Das Bundeszentral-
amt übermittelt die Angaben
auch den Sozialleistungsträgern,
soweit das zur Überprüfung des
bei der Sozialleistung zu berück-
sichtigenden Einkommens oder
Vermögens erforderlich ist. Die
Abgeltungssteuer wird als Quel-
lensteuer von den Banken direkt
abgeführt.

Freistellungsauftrag
Nur noch mit Steueridentifikationsnummer

lps/Cb. FSA einzeln oder gemeinsam stellen?
Foto: Lüftner Cruises
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